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Die Erweiterte Vollversammlung der Ärztekammer für Niederösterreich verordnet am 

07.12.2016 gemäß § 80b Z. 2 Ärztegesetz 1998, BGBl I Nr. 169/1998, idF BGBl I Nr. 

75/2016 folgende Änderung der Beitragsordnung des Wohlfahrtsfonds der 

Ärztekammer für Niederösterreich: 

 
 

1. Im § 2 Abs. 3 Z. 4 wird das Wort „mehrerer“ ersetzt durch die Wortfolge „einer 

Niederlassung und noch weiterer“. 

2. Im § 3 wird im Titel und in Abs. 1 jeweils die Wortfolge „Ärzte in Ausbildung“ ersetzt 

durch das Wort „Sekundarärzte“. 

3. Im § 3 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Für WFF-Mitglieder, die vor Vollendung des vierten Kalenderjahres der ärztlichen 

Tätigkeit den Turnus abschließen und für die in der Folge im selben Jahr der Pensionsbeitrag 

gemäß §§ 1 und 2 zu berechnen wäre, kommt bis zum Ende dieses Kalenderjahres weiterhin 

der als Turnusarzt berechnete Beitrag zur Vorschreibung.“ 

4. Im § 4 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Für WFF-Mitglieder, für die aufgrund des Wechsels zwischen Dienstverhältnis und 

ausschließlich freiberuflicher ärztlicher Tätigkeit im selben Jahr der Pensionsbeitrag gemäß 

§§ 4 und 5 zu berechnen wäre, kommt bis zum Ende dieses Kalenderjahres weiterhin der 

jeweils zuerst berechnete Beitrag zur Vorschreibung.“ 

5. § 5 Abs. 2 lautet: 

„(2) Für WFF-Mitglieder, die bereits vor dem Ende des drittvorangegangenen Jahres in 

die österreichische Ärzteliste eingetragen waren, im drittvorangegangenen Jahr jedoch keine 

ärztliche Tätigkeit in Österreich ausgeübt haben und die nun als ausschließlich 

niedergelassene Ärzte oder als Wohnsitzärzte tätig sind, wird der Pensionsbeitrag gemäß 

§§ 1 und 2 ermittelt, wobei hinsichtlich der Berechnungsbasis Abs. 1 zur Anwendung kommt.“ 

6. Im § 5 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Kommt es bei WFF-Mitgliedern, auf die § 5 anwendbar ist, während desselben 

Kalenderjahres zu einem Wechsel von freiberuflicher und unselbstständiger ärztlicher 

Tätigkeit, kommt bis zum Ende dieses Kalenderjahres weiterhin der jeweils zuerst 

berechnete Beitrag zur Vorschreibung.“ 

7. Im § 10 Abs. 2 wird die Wortfolge „wenn er zum 01.01.2016 im aktuellen Alter mehr 

als sechs Monate alt ist“ ersetzt durch die Wortfolge „wenn er zum 01.01.2017 im 

aktuellen Alter mehr als sechs Monate alt ist“. 
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8. § 10 Abs. 3 lautet: 

„(3) Für WFF-Mitglieder, die bereits vor dem 01.01.2017 gemäß § 40 Abs. 2 Satzung 

WFF versichert waren, kommen die aufgrund der Beitragsordnung idF 01.01.2016 

anzuwendenden Beiträge, die mit dem Faktor 1,015 zu multiplizieren sind, zur Anwendung, 

wobei die Beitragsvorschreibung weder den gemäß Abs. 2 berechneten Beitrag noch die 

jeweilige Rückversicherungsprämie zuzüglich eines Verwaltungsaufschlages in Höhe von 5 

% übersteigen darf. Wird die Versicherung gemäß § 40 Abs. 2 und Abs. 3 Satzung WFF für 

nicht mehr als sechs Monate unterbrochen, so kommt bei Wiedereintritt in die Versicherung 

der beim Ausscheiden berechnete Beitrag zur Anwendung.“ 

9. § 10 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

„Die Bestimmungen des Abs. 2 und Abs. 3 kommen sinngemäß zur Anwendung, wobei die 

bestehenden Beiträge zur Umrechnung mit dem Faktor 1,069 zu multiplizieren sind.“ 

10. § 13 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

„Geeignete Nachweise für das Gehalt sind die Bezugsabrechnung bzw. der 

Jahreslohnzettel.“ 

11. § 13 Abs. 2a lautet: 

„(2a) Für neu eintretende angestellte Ärzte wird – widerleglich – bis zur Vorlage der 

Unterlagen in den ersten sechs Monaten der Tätigkeit zur Ermittlung der 

Bemessungsgrundlage ein Bruttogrundgehalt zugrunde gelegt, welches 

a. für Turnusärzte (Sekundarärzte) monatlich € 3.500,00, 

b. für Fachärzte monatlich € 5.200,00 und 

c. für Dauersekundarärzte (Ärzte für Allgemeinmedizin), Zahnärzte und Ärzte, die nicht 

den lit. a bis c zuordenbar sind, monatlich € 4.200,00 

beträgt, sofern die gemäß Abs. 1 erforderlichen Unterlagen nicht bereits vorgelegt wurden.“ 

12. Im § 15 Abs. 1 erster Satz entfällt die Wortfolge „ – sofern nicht spezifiziert – “. 

13. Im § 16 Abs. 3 wird die Wortfolge „unter Übermittlung einer Kontoinformation“ ersetzt 

durch die Wortfolge „unter Übermittlung einer Zahlungserinnerung“. 

14. § 18 Abs. 3 erster Satz lautet: 

„Jede Bezahlung rückständiger Beiträge bewirkt unbeschadet des § 15 die Anrechnung auf 

den ältesten jeweils bestehenden Rückstand, sofern sie nicht für einen konkreten Zeitraum 

spezifiziert wurde.“ 

15. § 19 Abs. 1 lautet: 

„(1) Über Antrag kann einem WFF-Mitglied die Ratenzahlung seines Beitragsrückstandes 

gewährt werden, wenn die sofortige Begleichung des gesamten Rückstandes unter 

Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder andere berücksichtigungs-

würdige Umstände nicht zumutbar wäre. Der Antrag ist gemeinsam mit geeigneten 

Nachweisen über die aktuellen Einnahmen einzureichen.“ 
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16. Anhang I erster Satz lautet: 

„Für Kinder von WFF-Mitgliedern wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ein monatli-

cher Beitrag von € 27,84 vorgeschrieben.“ 

 

17. Im Anhang I lauten die Beträge in der Tabelle: 

 

Alter Beitrag  Alter Beitrag  

19 61,55 50 161,92 

20 63,47 51 168,23 

21 65,32 52 174,72 

22 67,08 53 181,38 

23 68,75 54 188,21 

24 70,35 55 195,22 

25 71,89 56 202,39 

26 73,40 57 209,71 

27 74,85 58 217,22 

28 76,35 59 224,91 

29 77,98 60 232,75 

30 79,73 61 240,79 

31 81,71 62 248,98 

32 83,94 63 257,33 

33 86,43 64 265,87 

34 89,12 65 274,55 

35 92,06 66 283,44 

36 95,24 67 292,52 

37 98,63 68 301,76 

38 102,21 69 311,18 

39 106,01 70 320,76 

40 110,01 71 330,51 

41 114,25 72 340,36 

42 118,69 73 350,33 

43 123,36 74 360,37 

44 128,23 75 370,46 

45 133,33 76 380,55 

46 138,63 77 390,57 

47 144,15 78 400,47 

48 149,89 79 410,17 

49 155,80 80 419,60 
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18. Anhang II erster Satz lautet: 

„Für Kinder von WFF-Mitgliedern wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ein monatli-

cher Beitrag von €  58,30 vorgeschrieben.“ 

 

19. Im Anhang II lauten die Beträge in der Tabelle: 

 

Alter Beitrag  Alter Beitrag  

19 129,03 50 180,04 

20 129,58 51 183,86 

21 130,15 52 187,90 

22 130,79 53 192,14 

23 131,45 54 196,60 

24 132,18 55 201,24 

25 132,95 56 206,10 

26 133,79 57 211,16 

27 134,68 58 216,38 

28 135,61 59 221,79 

29 136,63 60 227,35 

30 137,70 61 233,02 

31 138,81 62 238,82 

32 140,00 63 244,71 

33 141,27 64 250,68 

34 142,60 65 256,71 

35 144,00 66 262,76 

36 145,52 67 268,80 

37 147,08 68 274,82 

38 148,79 69 280,79 

39 150,55 70 286,69 

40 152,47 71 292,51 

41 154,47 72 298,20 

42 156,63 73 303,74 

43 158,93 74 309,14 

44 161,39 75 314,36 

45 164,01 76 319,43 

46 166,81 77 319,43 

47 169,83 78 319,43 

48 173,04 79 319,43 

49 176,45 80 319,43 
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20. Im § 21 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Die §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 3, 5 Abs. 2 und Abs. 4, 10 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4, 13 Abs. 1 

und 2a, 16 Abs. 3 und 19 Abs. 1 in der Fassung des Beschlusses der Erweiterten 

Vollversammlung der Ärztekammer für Niederösterreich vom 07.12.2016 treten mit 

09.12.2016 in Kraft und kommen auf Beitragszeiten ab 01.01.2017 zur Anwendung. Die 

§§ 15 Abs. 1 und 18 Abs. 3 in der Fassung des Beschlusses der Erweiterten 

Vollversammlung der Ärztekammer für Niederösterreich vom 07.12.2016 treten mit 

01.10.2016 in Kraft und kommen auf Buchungen ab diesem Zeitpunkt zur Anwendung. 

§ 2 Abs. 3 Z. 4 in der Fassung des Beschlusses der Erweiterten Vollversammlung der 

Ärztekammer für Niederösterreich vom 07.12.2016 tritt mit 09.12.2013 in Kraft. § 3 Abs. 

3 in der Fassung des Beschlusses der Erweiterten Vollversammlung der Ärztekammer 

für Niederösterreich vom 07.12.2016 tritt mit 01.01.2014 in Kraft und ist auf 

Vorschreibungen ab diesem Zeitpunkt anwendbar.“ 

 
 

Erweiterte Vollversammlung der 
Ärztekammer für Niederösterreich 

 
Der Präsident 

Dr. Christoph Reisner, MSc 
  

Der Vorsitzende des 
Verwaltungsausschusses 

OA Dr. Josef Sattler 

Der Finanzreferent 
 

OA Dr. Franz Haunlieb, MBA 
 
  


